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3. Sonstiges 

3.1 Bauvoranfrage 

Die Bauvoranfrage ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe Sie im Vorfeld zur Bauan-
tragstellung einzelne, wesentliche Fragen Ihres Bauvorhabens rechtsverbindlich 
klären können. 
Sie können in der Bauvoranfrage grundsätzlich nur solche Fragen stellen, die 
von der Bauaufsicht nach dem gesetzlich festgelegten Prüfumfang des nachfol-
genden Bauantrages zu prüfen sind. Für die Bauvoranfrage erhalten Sie dann 
einen Bauvorbescheid, dessen Festlegung in dem geprüften Umfang für das 
nachfolgende Baugenehmigungsverfahren verbindlich gilt. 
Im Rahmen der Bauvoranfrage erforderliche Entscheidungen zu Befreiungen, 
Ausnahmen und Abweichungen werden in diesem Verfahren rechtsverbindlich 
erteilt. 
Bitte beachten Sie, dass der Bauvorbescheid im nachfolgenden Baugenehmi-
gungsverfahren nur Verbindlichkeit entfaltet, wenn das Vorhaben unverändert 
bleibt. 
Der Vorbescheid gilt zwei Jahre. 

Da im Rahmen einer Bauvoranfrage auch Fragen gestellt werden können, ist sie 

besonders geeignet für komplexere Vorhaben und für Vorhaben, für die zunächst 

eine grundsätzliche Zulässigkeit geklärt werden soll, beispielsweise aus pla-

nungsrechtlicher Sicht oder aufgrund erforderlicher Abweichungen oder Befrei-

ungen. Die Gebühren für eine Vorbescheid sind niedriger, sie ersetzt aber keine 

Baugenehmigung. 

AKTEURE

Antragsteller 

Die Bauvoranfrage kann grundsätzlich von jedem gestellt werden. Sollten Sie 
nicht Eigentümerin oder Eigentümer des Grundstücks sein, müssen Sie ein be-
rechtigtes Interesse nachweisen. Dies liegt beispielsweise dann vor, wenn Sie 
beabsichtigen, ein Grundstück zu kaufen, und vorher abklären wollen, ob dort die 
gewünschte Bebauung möglich ist. In diesem Falle fügen Sie der Bauvoranfrage 
bitte eine Vollmacht des Grundstückseigentümers bei. 

Angrenzer 

Wenn im Rahmen der Bauvoranfrage Befreiungen oder Abweichungen beantragt 
werden, die nachbarschützende Belange berühren (z.B. Befreiung von der im 
Bebauungsplan festgesetzten Nutzungsart oder Abweichung wegen Unterschrei-
tung der erforderlichen Abstandflächen), findet auch in diesem Verfahren eine 
Beteiligung der Nachbarn statt. Geben Sie in diesem Falle die vollständigen Ad-
ressen der Nachbarn in einem separaten Schreiben an. 
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Bauvorlageberechtigung 

Für rein planungsrechtliche Bauvoranfragen ist keine Bauvorlageberechtigung er-
forderlich. Betreffen die Fragen die Errichtung oder Änderung eines Gebäudes, 
müssen die dem Antrag auf Vorbescheid beizufügenden Bauvorlagen von einer 
Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfasser, die oder der bauvorlagebe-
rechtigt ist, unterschrieben sein. Dann ergeben sich die Anforderungen an die 
Bauvorlageberechtigung aus der jeweiligen Verfahrensart (s. Kapitel 2.2-2.4). 
Dies gilt nicht für einen Antrag auf Vorbescheid, mit dem nur über die Vereinbar-
keit mit den planungsrechtlichen Vorschriften über die Art der baulichen Nutzung, 
die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche entschieden werden soll. 

UNTERLAGEN

Die Unterlagen, die Sie einer Bauvoranfrage beifügen müssen, sind weniger um-
fangreich als bei einem Bauantrag. Dem Antrag auf Erteilung eines Vorbeschei-
des sind die Bauvorlagen beizufügen, die zur Beurteilung der durch den Vorbe-
scheid zu entscheidenden Fragen des Bauvorhabens erforderlich sind.   
Ein Antrag auf Vorbescheid kann sowohl für Vorhaben im Vereinfachten Geneh-
migungsverfahren (auch Werbeanlagen) als auch für Sonderbauten im Vollver-
fahren gestellt werden. Das Antragsformular ist dementsprechend dasselbe, 
anstelle von „Baugenehmigung“ wird „Antrag auf Vorbescheid“ ausgewählt (s. 
Abb. Seite 85). Ein Vorbescheid wird nicht erstellt für genehmigungsfreie Vorha-
ben und Anlagen (s. Kapitel 2.1). Allerdings kann zu isolierten Abweichungen, 
Ausnahmen und Befreiungen (s. Kapitel 3.3) bei genehmigungsfreien Vorhaben 
eine Bauvoranfrage gestellt werden.  
Neben dem Antragsformular können unter anderem die in der unten stehenden 
Tabelle aufgeführten Unterlagen zur Beurteilung einer Bauvoranfrage erforderlich 
sein. Für mehr Informationen zu den hier aufgeführten Bauvorlagen schauen Sie 
diese bitte in den Kapiteln 2.2 und 2.3 nach. 
Ein Fragenkatalog kann nur mit einer Bauvoranfrage eingereicht werden, nicht 
mit einem Antrag auf Baugenehmigung. Bitte stellen Sie konkrete Fragen mit Be-
zug zu den jeweiligen Rechtsvorschriften. 

Die Antragsformulare können auf der Internetseite der Stadt Mülheim an der 

Ruhr (www.muelheim-ruhr.de) unter Rathaus & Bürgerservice > Bauen > Formu-

lare (runter scrollen) heruntergeladen werden. 
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Abb. Antrag auf Vorbescheid, Seite 1:

Kreuzen Sie hier Antrag auf Vorbescheid an  

Kreuzen Sie Sonderbau an, wenn es sich um ei-

nen sonderbau handelt, der im vereinfachten Ver-

fahren genehmigt werden kann (sonst: Antrags-

formular Vollverfahren) 

Geben Sie hier eine kurze Bezeich-

nung Ihres Vorhabens an. 

Die Angaben müssen den Angaben im La-

geplan und in den Liegenschaftsbüchern 

entsprechen. 

Es sollen alle Flurstücke des Baugrund-

stücks aufgeführt werden. 

Der Antragsteller ist i.d.R. eine natürli-

che Person. Für eine juristische Per-

son muss eine gesetzliche Vertretung 

benannt werden.

Gem. Vorgaben der Bauvorlagebe-

rechtigung 

Kreuzen Sie betreffende Felder an und 

geben Sie die gefragten Informationen 

an. 

Stellen Sie bitte ausschließlich konkrete 

Fragen 

Postfach-Adressen und Adressen au-

ßerhalb Deutschlands sind nicht zu-

lässig. 
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Abb. Antrag auf Vorbescheid, Seite 2:

Der/die Entwurfsverfasser/in hat den 

Antrag mit aktuellem Datum zu unter-

schreiben. 

Kreuzen Sie hier an, welche Unterla-

gen beigefügt sind. I.d.R. ist nur ein 

Lageplan oder ein Auszug aus der 

Liegenschaftskarte erforderlich. 

Für einen Vorbescheid sind nur die 

Unterlagen einzureichen, die zur Be-

antwortung der Fragen notwendig 

sind. 
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ERFORDERLICHE BAUVORLAGEN (BEISPIELHAFT) 

Art der Bauvorlage Anzahl

Bauantragsformular 1 

Bau-/Betriebsbeschreibung 3 

Kopie des Handels-/Vereinsregisterauszugs/Gesellschaftervertrags 1 

Handlungsvollmachten im Original  1 

Liegenschaftskarte / Lageplan 3 

Bauzeichnungen 3 

Berechnung des umbauten Raums 3 

Berechnung der Bruttogrundfläche und Nutzfläche 3 

Kostenermittlung 3 

Detaillierter Fragenkatalog 3 

Stellplatznachweis / Fahrradstellplatznachweis 3 

Auszug Baulastenverzeichnis 3 

Abweichungs-, Ausnahme und Befreiungsanträge 3 


